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1

Alle Behorden, Dienststellen und Einrichtungen des Landes haben von allen durch sie oder in ih-
rem Auftrag einmalig oder laufend herausgegebenen amtlichen Veréffentlichungen (einschlie3-
lich Karten und Planen) unmittelbar nach deren Erscheinen je 1 Exemplar unentgeltlich und un-
aufgefordert abzugeben an die

1.1

Universitats- und Landesbibliothek Bonn, soweit die Verdffentlichung im Regierungsbezirk Koln
erscheint und nicht bereits der Ablieferungspflicht nach § 1 des Pflichtexemplargesetzes v. 18.
Mai 1993 (GV. NRW. S. 265), zuletzt geandert durch Artikel 81 des Dritten Befristungsgesetzes v.
5. April 2005 (GV. NRW. S. 306) unterliegt,

1.2
Universitats- und Landesbibliothek Dusseldorf, soweit die Veroffentlichung im Regierungsbezirk
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Dusseldorf erscheint und nicht bereits der Ablieferungspflicht nach § 1 des Pflichtexemplarge-
setzes v. 18. Mai 1993 (GV. NRW. S. 265), zuletzt geandert durch Artikel 81 des Dritten Befris-
tungsgesetzes v. 5. April 2005 (GV. NRW. S. 306) unterliegt,

1.3

Universitats- und Landesbibliothek Minster, soweit die Verdffentlichung in den Regierungsbezir-
ken Arnsberg, Detmold oder Miinster erscheint und nicht bereits der Ablieferungspflicht nach § 1
des Pflichtexemplargesetzes v. 18. Mai 1993 (GV. NRW. S. 265), zuletzt gedndert durch Artikel 81
des Dritten Befristungsgesetzes v. 5. April 2005 (GV. NRW. S. 306) unterliegt,

1.4
Lippische Landesbibliothek in Detmold, soweit die Veroffentlichung im Regierungsbezirk Det-
mold erscheint,

1.5
Deutsche Nationalbibliothek (Deutsche Blicherei) in Leipzig,

1.6
Staatsbibliothek zu Berlin - PreuBischer Kulturbesitz,

1.7
Bayerische Staatsbibliothek in Miinchen,

1.8
Bibliothek des Deutschen Bundestages in Berlin.

1.9

Darliber hinaus sind fir Zwecke des Internationalen Amtlichen Schriftentausches auf Anforde-
rung bis zu 5 Exemplare unentgeltlich an die Staatsbibliothek zu Berlin - PreuBischer Kulturbesitz
abzugeben.

2.1

Sofern die Verdffentlichung in elektronischer Form erscheint, erfolgt die Abgabe in dieser Form
entsprechend den Standards der Deutschen Nationalbibliothek. Die Abgabepflicht kann auch
durch Einrdumen eines unentgeltlichen Zugriffs auf Speichermedien erfiillt werden.

2.2

Mit der Abgabe in elektronischer Form raumt die abgebende Stelle der sammelnden Bibliothek
das Recht ein, die Daten zu speichern, zu vervielfaltigen und zu verandern, soweit es zur dauer-
haften Archivierung notwendig ist. Damit ist zugleich das Recht verbunden, die Daten 6ffentlich
zuganglich zu machen, sofern der Herausgeber dies nicht ausdriicklich einschrankt oder unter-
sagt.

3.1
Von der Abgabe sind ausgeschlossen:
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- Verschlusssachen,

- ausschlieBlich fiir den inneren Dienstgebrauch bestimmte Drucksachen,

- Drucksachen, die lediglich zur Information von Presse, Rundfunk und Fernsehen bestimmt sind,
- Formblatter und Vordrucke.

3.2

Wissenschaftliche Veroffentlichungen der oder aus den Hochschulen und der oder aus den an-
deren Einrichtungen des Landes sind nicht als amtliche Verdffentlichungen abzugeben; ihre Ab-
lieferung aufgrund anderweitiger Vorschriften bleibt unberihrt.

3.3

Von der Abgabepflicht nach Nummer 1.9 sollen amtliche Veréffentlichungen ausgenommen wer-
den, bei denen die Kosten des Einzelexemplars unverhaltnismaBig hoch sind und deren Abgabe
deshalb eine nicht vertretbare Etatbelastung verursachen wirde.

4
Die Gemeinden und Gemeindeverbande sowie die sonstigen der Aufsicht des Landes unterste-
henden Kdrperschaften, Anstalten und Stiftungen des 6ffentlichen Rechts werden gebeten, ent-
sprechend zu verfahren.

5
Der Gem. RdErl. v. 14. 1. 1997 (SMBI. NRW. 2250) wird aufgehoben

MBI. NRW. 2008 S. 324

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 3/3



	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Abgabe amtlicher Veröffentlichungen an Bibliotheken Gem. RdErl. d. Innenministeriums - 56 - 11.02.01 - u. d. Ministeriums für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie - 214-2.06.10.02 - v. 12.6.2008 


